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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Die Abgeordnete zum Nationalrat Rosa Ecker, MBA hat am 25. April 2025 unter der Nr. 

1430/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Kinderbetreuungs-

angebote in den Ministerien“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 6:  

• Welche Kinderbetreuungsangebote bestehen aktuell für Mitarbeiter in Ihrem Ressort? 

• Handelt es sich dabei um ganzjährige Betreuungseinrichtungen oder nur um zeitlich 

befristete Angebote?  

• An welchen Standorten bestehen diese Angebote?  

• Welche Öffnungszeiten gelten in den jeweiligen Einrichtungen?  

• Ab welchem Alter können Kinder diese Betreuungseinrichtungen nutzen bzw. bis zu 

welchem Alter werden sie betreut?  

• Wie hoch sind die Elternbeiträge für diese Kinderbetreuungsangebote pro 

Monat/Jahr?  

Kinderbetreuungsplätze für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bundesministeriums 

für Inneres werden im Kindergarten des Vereins KIWI (Kinder in Wien) am Standort 

Herrengasse 7, 1010 Wien, angeboten.  
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Bei dem Kinderbetreuungsangebot handelt es sich um eine ganzjährige 

Betreuungseinrichtung, das sich an Kinder im Alter von einem bis zum vollendeten 

sechsten Lebensjahr richtet. 

Der Kindergarten ist von Montag bis Donnerstag von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am 

Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. In der letzten Kalenderwoche des Jahres 

sowie in der letzten Woche der Sommerferien ist die Betreuungseinrichtung geschlossen.  

Für das Kinderbetreuungsangebot ist von den Eltern jährlich eine Anmeldegebühr (im Jahr 

2025 in Höhe von € 135,00) und eine jährliche Versicherungsgebühr (im Jahr 2025 in Höhe 

von € 10,00) zu entrichten. Die monatlichen Kosten richten sich ab dem zweiten 

Betreuungsmonat nach der individuell ausgewählten Betreuungsleistung. Die aktuellen 

Tarifinformationen werden auf der Homepage von „Kinder in Wien“ veröffentlicht.  

Zur Frage 7: 

• Gibt es einen finanziellen Zuschuss Ihres Resorts für die Nutzung dieser Einrichtungen?    

a. Wenn ja, in welcher Höhe? 

b. Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?  

Es gibt keinen finanziellen Zuschuss für die Nutzung dieser Einrichtung durch das 

Bundesministerium für Inneres. 

Zur Frage 8: 

• Wird die Kinderbetreuung durch Ihr Ressort selbst betrieben oder über externe 

Anbieter organisiert?  

a. Bei externen Anbietern, welche Anbieter sind das?  

b. Wie erfolgt die Auswahl der externen Anbieter?  

c. Welche Kriterien müssen die Anbieter in Bezug auf pädagogische Qualifikationen 

erfüllen?  

d. Welche Kosten entstehen durch die Beauftragung externer Einrichtungen mit der 

Kinderbetreuung pro Jahr?  

Die Kinderbetreuung im Kindergarten erfolgt durch den Verein „KIWI“ (Kinder in Wien). 

Bei KIWI handelt es sich um einen der größten Wiener Kindergarten- und 

Hortträgervereine mit langjähriger Erfahrung, der sich durch Qualitätsentwicklung 

innerhalb der Elementarpädagogik auszeichnet. In zwei alterserweiterten Gruppen sind 

jeweils zwei ausgebildete Pädagoginnen oder Pädagogen sowie eine englischsprachige 

Betreuung tätig. 
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Der Verein Kinder in Wien (KIWI) führt den Kindergarten entsprechend den behördlichen 

Vorgaben und gesetzlichen Bestimmungen auf eigene Rechnung.  

Zu den Fragen 9 bis 16: 

• Welche Ferienbetreuungsangebote bestehen aktuell für die Kinder von Mitarbeitern 

Ihres Ressorts?  

• In welchem Zeitraum wird die Ferienbetreuung angeboten?  

• An welchen Standorten wird die Ferienbetreuung angeboten?   

• Wie viele Kinder wurden in den letzten drei Jahren jeweils in den Ferien betreut?  

(Bitte um Aufschlüsselung nach Jahr) 

• Wie lange dauert das jeweilige Angebot?   

• Welche Altersgruppen werden im Rahmen der Ferienbetreuung aufgenommen?   

• Welche Öffnungszeiten gelten für die Ferienbetreuung?  

• Wie hoch sind die monatlichen/jährlichen Kosten für die Eltern für die 

Ferienbetreuung? 

Aktuell besteht für volksschulpflichtige Kinder (von der ersten bis zur vierten Klasse 

Volksschule) von Bediensteten des Bundesministeriums für Inneres die Möglichkeit, das 

Ferienbetreuungsangebot (Semester-, Oster-, Sommer- und Weihnachtsferien) zu nutzen, 

das durch das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

organisiert wird.  

Die Ferienbetreuung wird während der jeweiligen Ferienzeiten (Semester-, Oster-, 

Sommer- und Weihnachtsferien) von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr in 

den Räumlichkeiten des Bundesministeriums für europäische und internationale 

Angelegenheiten angeboten.  

Das Betreuungsangebot richtet sich grundsätzlich nach dem Beginn und dem Ende der 

gesetzlich festgelegten Ferienzeit. Eine Ausnahme stellt die Sommerferienbetreuung dar. 

Diese findet jährlich in den ersten beiden Juliwochen und in den letzten beiden 

Augustwochen statt. 

Im Jahr 2022 wurden insgesamt zehn Kinder, im Jahr 2023 19 Kinder und im Jahr 2024 29 

Kinder in den Ferien betreut. 

Die Kosten variieren jährlich. Für die jeweilige Ferienbetreuung fallen für die tägliche 

Mittagsverpflegung durchschnittlich Kosten in Höhe von € 6,00 an. Zusätzlich kommt 
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einmalig ein Kostenbeitrag für Ausflüge, Bastelmaterialien, Eintrittspreise, etc. zwischen € 

20,00 und € 35,00 dazu.  

Zur Frage 17: 

• Gibt es hier Zuschüsse Ihres Ressorts für die Ferienbetreuung?    

a. Wenn ja, in welcher Höhe?  

b. Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?  

Das Bundesministerium für Inneres übernimmt die anteiligen Kosten für die an der 

Ferienbetreuung teilnehmenden Kinder der Bediensteten und refundiert diese an das 

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. 

Zur Frage 18: 

• Erfolgt die Durchführung der Ferienbetreuung durch eigene Mitarbeiter oder durch 

externe Mitarbeiter?    

a. Bei externen Anbietern, welche sind das?  

b. Wie erfolgt die Auswahl der externen Anbieter für die Ferienbetreuung?  

c. Welche Kriterien müssen die Anbieter in Bezug auf pädagogische Qualifikationen 

erfüllen?  

d. Welche Kosten entstehen durch die Beauftragung externer Einrichtungen mit der 

Ferienbetreuung pro Jahr?  

Da die Organisation und Durchführung der Ferienbetreuung in den gesetzlich festgelegten 

Ferienzeiten durch das Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten erfolgt, können zu dieser Frage durch das Bundesministerium für Inneres 

keine Angaben gemacht werden.   

Zur Frage 19: 

• Plant Ihr Ressort eine Ausweitung des Betreuungsangebots in den kommenden Jahren?  

Dem Bundesministerium für Inneres ist die Verantwortung für über 40.000 Bedienstete 

bewusst und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein wichtiges Anliegen. Der Bedarf 

des Betreuungsangebotes sowie die organisatorischen und budgetären Möglichkeiten 

werden regelmäßig geprüft.  

 

Gerhard Karner 
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